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Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen für Kinder /Jugendliche, 
Familien und Eltern 
 
 

1. Medizinische Rehabilitation für Kinder und Jugendliche  
 
Die Kinder- und Jugendrehabilitation ist ein wichtiger Bestandteil in der medizinischen Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen mit einer chronischen Erkrankung. Die dauernde Belastung durch die Krankheit und 
mögliche körperliche Einschränkungen wirken sich auf alle Bereiche des Lebens aus, wie das soziale Umfeld, 
das Leistungsvermögen in der Schule oder Ausbildung oder auf das Selbstwertgefühl der Heranwachsen-
den. All diesen verschiedenen Aspekten wird in der Kinder- und Jugendreha, neben der stattfindenden me-
dizinisch-therapeutischen Behandlung, besonders Rechnung getragen.  
 

Was soll mit einer Kinder- oder Jugendreha erreicht werden? 
Eine Rehabilitationsmaßnahme soll grundsätzlich dazu verhelfen 

▪ Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszu-
gleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder 

▪ Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu min-
dern, eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen 
zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern. 

Chronische Erkrankungen und ihre Folgen lassen häufig eine völlige Wiederherstellung der Gesundheit 
nicht mehr zu.  Die Aufgabe der Rehabilitation besteht in diesen Fällen darin, den Gesundheitszustand zu 
verbessern, ein Fortschreiten des Krankheitsprozesses aufzuhalten, bereits eingetretene Fähigkeitsstörun-
gen und Beeinträchtigungen weitestgehend zu reduzieren und dem Auftreten dauerhafter Benachteiligun-
gen vorzubeugen. 

Die stationäre Kinderrehabilitation berücksichtigt die psychosozialen Aspekte der Krankheitsbewältigung in 
besonderem Maße. Bei jüngeren Kindern, denen eine stationäre Kinderrehabilitation verordnet wurde, 
wird ein Elternteil als Begleitperson in die stationäre Reha mit aufgenommen.  

Bei chronisch kranken und behinderten Jugendlichen kann eine stationäre Jugendrehabilitation eine Hilfe 
beim Ablösungsprozess von den (pflegenden) Eltern und bei der Auseinandersetzung mit der Erkrankung 
und den eigenen Lebensperspektiven sein. Die Ziele der stationären Jugendrehabilitation orientieren sich 
an den besonderen Anforderungen an die Jugendlichen durch die anstehende Berufswahl und den Start in 
das Arbeitsleben. Einige Kliniken bieten eine Berufstherapie an, die Jugendliche auf eine Ausbildung oder 
die Aufnahme einer Berufstätigkeit vorbereiten und ihnen bei einer behinderungsbedingt notwendigen be-
ruflichen Neu- oder Umorientierung helfen soll. Ziel ist auch, die Jugendlichen auf ein weitgehend selbstbe-
stimmtes und eigenverantwortliches Leben vorzubereiten. 
 

Wie alt dürfen Kinder / Jugendliche sein? 
Eine Kinder- und Jugendreha kann bis zum Alter von 18 Jahren durchgeführt werden. Bei Jugendlichen, die 
sich in einer Ausbildung befinden oder einen Freiwilligendienst absolvieren, kann eine Reha bis zum 27. Le-
bensjahr gewährt werden, das gilt auch für junge Erwachsene, die sich aufgrund ihrer Behinderung nicht 
selbst unterhalten können.  
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Wie läuft eine Reha ab, welche Behandlung erhalten Kinder und Jugendliche? 
Zunächst wird für jedes Kind und Jugendlichen ein individueller Rehabilitationsplan erstellt. Zu den Thera-
pieelementen gehören die ärztliche Behandlung, Pflege durch Fachkräfte der Kinderkrankenpflege, pädago-
gische Betreuung, Physiotherapie, physikalische Therapie, Sporttherapie, Ergotherapie, Ernährungsbera-
tung und Diätetik, psychotherapeutische Betreuung, Schulung der Kinder/Jugendlichen (und ggf. der Eltern 
/Bezugspersonen), spezielle funktionsbezogene Therapieverfahren, schulische Betreuung, Berufsberatung 
und Beratung unter Einbeziehung der Eltern / Bezugspersonen. Betreut wird Ihr Kind in einer altersentspre-
chenden Gruppe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie lange dauert eine Reha? 
Maßnahmen der Rehabilitation dauern in der Regel vier bis sechs Wochen. Eine Verlängerung ist bei Bedarf 
möglich. Hierzu benötigen Sie eine medizinische Begründung.  
 

Wer übernimmt die Kosten und wo stelle ich den Antrag? 
Eine Kinder- und Jugendreha können Sie wahlweise bei der Renten– oder Krankenversicherung beantragen. 
Die Kostenträger verständigen sich untereinander und reichen den Antrag ggf. weiter. Bei medizinischer 
Notwendigkeit kann jederzeit eine weitere Kinder- oder Jugendreha beantragt werden. Es gibt keine Min-
destwartezeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rentenversicherungsträger erbringt stationäre medizinische Rehabilitationsleistungen für Kinder und 
Jugendliche, wenn hierdurch voraussichtlich eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit beseitigt oder 
eine beeinträchtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder wiederhergestellt werden kann und dies Ein-
fluss auf die spätere Erwerbsfähigkeit haben kann. Hier ist ein ärztlicher Befundbericht notwendig. 

Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt die Kosten, wenn der individuelle Rehabilitationsbedarf nachge-
wiesen wird (chronische Erkrankung oder chronische Krankheitsfolgen), ambulante Rehamaßnahmen aus-
geschöpft wurden und nicht ausreichen, um die jeweiligen individuellen Behandlungsziele zu erreichen, und 
wenn eine günstige Beeinflussung der Erkrankungssituation durch die Maßnahme zu erwarten ist. Alle Ver-
tragsärzte können eine medizinische Rehabilitation verordnen.  

Schulunterricht während der Reha 
Nicht alle Rehamaßnahmen können von Seiten der Kliniken während der Schulferien durchgeführt wer-
den. Daher sehen die Konzepte der Rehakliniken einen begleitenden Schulunterricht während des Auf-
enthalts vor. Die Kinder werden in hauseigenen Schulen unterrichtet, um Nachteile durch ausgefallenen 
Unterricht möglichst zu vermeiden. Sprechen Sie sich im Vorfeld mit der Schule und den Lehrkräften 
gut ab und nehmen Sie gegebenenfalls Unterrichtsmaterial, zum Beispiel in Form von Arbeitsblättern, 
Schulbüchern oder digitales Material mit. 

 

Hinweis: 
Antragsformulare können Sie bei der Rentenversicherung oder Ihrer Krankenkasse erhalten. Darin 
sollte festgehalten werden, ob ein Elternteil oder ein Geschwisterkind als Begleitperson mitaufgenom-
men werden sollen sowie der Wunsch nach einer bestimmten Klinik. 
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Welche Kosten werden übernommen? 
Die Leistungen umfassen die medizinischen und therapeutischen Maßnahmen, Reisekosten, Verpflegung 
und Unterkunft des Kindes und auch Nebenkosten, die beispielsweise für eine erforderliche Begleitperson 
entstehen können. Bei einer Kinderrehabilitation besteht keine Zuzahlungspflicht. 
 

Begleitpersonen  
Die Begleitung des Kindes ist in der Regel bis zum Alter von 12 Jahren möglich. Als Begleitperson kommen 
sowohl Mutter, Vater als auch Geschwister und Großeltern in Frage. Werden beide Eltern mitaufgenom-
men, muss in der Regel ein Elternteil den Aufenthalt selbst bezahlen. Ein Wechsel der Eltern ist möglich. Ab 
einem Alter von 12 Jahren wird davon ausgegangen, dass die Kinder den Reha-Aufenthalt alleine wahrneh-
men können. Man möchte hierdurch die Eigenständigkeit der Kinder fördern und sie durch die Erfahrung 
und Austausch mit Gleichaltrigen in ihrer Persönlichkeits- und Identitätsfindung stärken. Ist aus medizi-
nisch- pflegerischen Gründen die Begleitung eines Elternteils notwendig, können Eltern nach Absprache 
auch über das 12. Lebensjahr hinaus mit aufgenommen werden. 
 
 
 
 

 
Erstattung des Verdienstausfalls der Begleitperson  
Der Antrag zur Erstattung des Verdienstausfalls ist an den Kostenträger der Rehabilitationsmaßnahme zu 
richten.  
▪ Kostenträger Rentenversicherung: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben auf Antrag bei der 

DRV Anspruch auf Übernahme des Verdienstausfalls. Das Geld wird im Regelfall in voller Höhe bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze nach Abschluss der Rehabilitation bezahlt. Zur Vermeidung von Problemen 
sollte der Antrag stets vor Antritt der Maßnahme gestellt werden.  

▪ Kostenträger gesetzliche Krankenkasse: Eine Verdienstausfallerstattung kann formlos bei der Kranken-
kasse beantragt werden. Diese ist dann verpflichtet, das richtige Formular zuzusenden. Die Krankenkas-
sen gehen mit dieser Regelung unterschiedlich um. In ihren jeweiligen Satzungen haben sie einen ge-
wissen Gestaltungsspielraum. Einzelne Krankenkassen bezahlen den Verdienstausfall vollumfänglich. 
Klären Sie dies unbedingt vor der Reha! 

Wenn Sie nicht einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach gehen, sondern beispielsweise 
Krankengeld oder Bürgergeld beziehen informieren Sie ihren Leistungsträger, dass Sie ihr Kind in die Reha-
bilitation begleiten.  

 

2. Anschlussheilbehandlung (AHB) 

Die Krankenkasse kann aus medizinischen Gründen in unmittelbarem Anschluss an eine Krankenhausbe-
handlung oder stationäre Rehabilitation erforderliche sozialmedizinische Nachsorgemaßnahmen für chro-
nisch kranke oder schwerstkranke Kinder, die das 14. Lebensjahr, in besonders schwerwiegenden Fällen das 
18. Lebensjahr, noch nicht vollendet haben, erbringen oder fördern, wenn die Nachsorge wegen der Art, 
Schwere und Dauer der Erkrankung notwendig ist, um den stationären Aufenthalt zu verkürzen oder die 
anschließende ambulante ärztliche Behandlung zu sichern. Die Nachsorgemaßnahmen umfassen die im Ein-
zelfall erforderliche Koordinierung der verordneten Leistungen sowie Anleitung und Motivation zu deren 
Inanspruchnahme. Angehörige und ständige Betreuungspersonen sind einzubeziehen, wenn dies aus medi-
zinischen Gründen erforderlich ist (§43 Abs.2 SGB V). 

Hinweis: Begleitpersonen sind – im Gegensatz zum Patienten – während des Reha-Aufenthalts nicht au-
tomatisch unfallversichert! 
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3. Familienorientierte Rehabilitation (FOR) 

Eine Familienorientierte Rehabilitation (FOR) dient der körperlichen und seelischen Gesundheit der Familie. 
Sie kommt in Betracht, wenn ein Kind lebensbedrohlich an einer schweren chronischen Erkrankung leidet, 
die das familiäre Umfeld und damit verbundene Aktivitäten erheblich beeinträchtigt. Das Kind wird in die-
sem Fall von beiden Eltern und den Geschwisterkindern begleitet.  

Die FOR ist eine stationäre Maßnahme der Kinderrehabilitation. Es gelten dieselben Bestimmungen wie bei 
allen anderen Maßnahmen, als Kostenträger kommen Rentenversicherung und GKV in Frage. Maßgebend 
ist, dass die Mitaufnahme der Familienangehörigen eine notwendige Voraussetzung für den Rehabilitati-
onserfolg des erkrankten Kindes ist. Eine eigene Rehabilitationsbedürftigkeit der Familienangehörigen ist 
nicht erforderlich.  

Eine FOR kann unter Umständen mehr als einmal gewährt werden. Wenn sich der Gesundheitszustand des 
erkrankten Kindes verschlechtert hat und sich das erneut oder sogar verstärkt auf die Familie auswirkt, kön-
nen die Voraussetzungen für eine weitere FOR vorliegen. Es handelt sich um eine Kann- Leistung, deren Be-
willigung dem zuständigen Kostenträger obliegt. Aus diesem Grund ist es wichtig die Familiensituation um-
fassend dazustellen. Ein ärztlich- psychosoziales Gutachten mit Begründung für die Einbeziehung aller Fami-
lienmitglieder ist erforderlich.  

 

4. Mutter/Vater-Kind-Kur 

Mutter/Vater-Kind-Kur ist klar abzugrenzen von der Kinder-Rehabilitation. Bei ihr steht die Behandlung von 
Müttern oder Vätern im Vordergrund. Kinder können aber unter bestimmt Voraussetzungen mitgenommen 
werden. Die Leistungen können als Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme erbracht werden und sind auf 
die Dauer von 21 Tagen ausgelegt. Ziel einer Vorsorgemaßnahme ist es, die Schwächung der Gesundheit zu 
beseitigen, die in absehbarer Zeit zu einer Erkrankung führen würde. Durch eine Rehabilitationsmaßnahme 
soll die Verschlimmerung einer bereits bestehenden Erkrankung verhütet und Krankheitssymptome gelin-
dert werden. Während der Mutter/Vater-Kind-Kur haben Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfortzah-
lung, arbeitssuchende Teilnehmer Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitslosengeldes. Zuzahlungen fallen im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen an. Die Krankenversicherung ist in der Regel der zuständige Kosten-
träger. Ausnahme: Ist die Erwerbsfähigkeit der Mutter/des Vaters gefährdet, ist die Rentenversicherung 
zuständig. 

 
Wann kann ein Kind mit aufgenommen werden?  

▪ Das Kind ist selbst erkrankt, der Arzt begründet die Notwendigkeit der Maßnahme im Antrag.  

▪ Kinder, die nicht selbst erkrankt sind, können als Begleitpersonen mitgenommen werden, wenn sie zu 
jung sind um eine Trennung vom Elternteil zu verkraften (Vermerk im Attest des behandelnden Kinder-
arztes erforderlich).  

▪ Schulpflichtige Kinder unter 12 Jahren und chronisch kranke oder behinderte Kinder ohne Altersbe-
schränkung, wenn Sie zu Hause nicht betreut werden können.  

 
 
 
 

Hinweis: Die Krankenversicherungen haben unterschiedliche Regelungen zur Finanzierung der Mitnahme 
eines Kindes als Begleitperson. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld bei Ihrer Krankenkasse. 
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Weiterführende Informationen 
 
DGM Informationen  
Rehakliniken für Kinder und Jugendliche mit neuromuskulärer Erkrankung 
Flyer „Medizinische Rehabilitation für Erwachsene und Kinder“ 

www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de 
Informationsportal zu Antragstellung und Leistungen der Kostenträger, Downloads für die Antragstellung 

www.deutsche-rentenversicherung.de  
Deutsche Rentenversicherung: Informationen, Broschüren und Downloads für die Antragstellung  

www.muettergenesungswerk.de 
Informationsportal zu Antragstellung, Mutter/Vater-Kind-Kliniken-Suche und Beratungsmöglichkeit 
 

http://www.kinder-und-jugendreha-im-netz.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.muettergenesungswerk.de/

